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Sachstand Freiraum Meschenich 
 
Vorbemerkung 
 
Die unten aufgeführten Anfragen beziehen sich inhaltlich auf das „Kiesabbaugebiet Köln-
Wesseling-Brühl“ und hier insbesondere auf den Kiesabbau Meschenich. Für diesen Be-
reich gibt es verschiedene planungsrechtliche Vorgaben sowie konkrete politische Be-
schlüsse für dessen Weiterentwicklung. 
 
Gleichzeitig steht dieser Bereich in der planerischen Betrachtung im Rahmen der Regiona-
le 2010 des Projektes „RegioGrün“. In diesem Zusammenhang soll für den Freiraumkorri-
dor Süd, zwischen dem Kölner Volksgarten und dem Bonner Hofgarten, ein Konzept zur 
langfristigen Sicherung und Entwicklung erarbeitet werden. Der Schwerpunkt dieser Be-
trachtung liegt auf dem „Kiesabbaugebiet Köln-Wesseling-Brühl“, da sich hier die Sied-
lungsentwicklung sowie die Eingriffe in Natur und Landschaft am stärksten darstellen. 
 
Das im Rahmen des Projektes RegioGrün erarbeitete Konzept wurde auf der Grundlage 
einer Bestandserfassung gemeinsam mit den angrenzende Städten Wesseling und Brühl 
erarbeitet. Es muss einleitend deutlich hervorgehoben werden, dass es sich hierbei um ein 
informelles Konzept handelt, das wohl in gewissem Maße vorhandene planungsrechtliche 
Vorgaben berücksichtigt, jedoch keinen Abgleich mit diesen vollzieht. Dieser Schritt muss 
noch erfolgen. 
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Im Folgenden sollen für den Bereich des Meschenicher Sees zunächst der Stand des 
Planfeststellungsverfahrens und des Bauleitplanverfahrens aufgeführt werden um ab-
schließend den Stand der Regionale 2010 darzustellen. 
 
 
I. Planfeststellungsverfahren Auskiesung Meschenicher See  
 
1. Verfahrensrechtliche Angaben  
 
Die Abgrabung ist seit Anfang der 50er Jahre genehmigt und in Betrieb. Seit Juni 2000 ist 
sie per wasserrechtlichem Planfeststellungsbeschluss in den in Anlage 1 a dargestellten 
Grenzen zugelassen. Zuständige Planfeststellungsbehörde war die Bezirksregierung Köln. 
Seit Erteilung des Bescheides ist ausschließlich die Stadt Köln für die Abgrabung zustän-
dig.  
 
Die Abgrabung befindet sich in der Abgrabungskonzentrationszone der Stadt Köln. Sie ist 
im Regionalplan sowie im Flächennutzungsplan als Abgrabungskonzentrationszone aus-
gewiesen. Die landes- und stadtplanerische Grenze der Abbaukonzentrationszone geht 
über die planfestgestellte Abgrabungsgrenze hinaus (s. Anlage 2 Bild 1, 2 und 4).  
 
In 2003 wurde der Stadt Köln ein Antrag auf Erweiterung der Abgrabung vorgelegt.  
Nach Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Beteiligung der Öffentlichkeit im 
Rahmen der Offenlage der Planunterlagen sowie einem Erörterungstermin in 2004 wurde 
das Antragsverfahren eingestellt.  
 
Grund hierfür war eine Ratsentscheidung aus 2004, den Flächennutzungsplan mit dem 
Ziel zu ändern, die Abgrabungskonzentrationszone auf die in Juni 2001 planfestgestellte 
Abgrabungsfläche zu reduzieren (s. Anlage 2 Bild 3). Daher konnten städtische Grundstü-
cke im geplanten Erweiterungsgebiet zu Abgrabungszwecken nicht mehr verpachtet wer-
den. Somit war das Erweiterungsvorhaben nicht mehr realisierbar. Das Antragsverfahren 
wurde ausgesetzt.  
 
Ende 2005 wurde der Ratsbeschluss angesichts landesplanerischer Bedenken gegen eine 
Verkleinerung der Abgrabungskonzentrationszone aufgehoben. Seitdem ist der Antragstel-
ler bemüht, eine Erweiterungsplanung zu erstellen, die den stadtplanerischen, landschafts- 
und artenschutzrechtlichen sowie den abgrabungsrechtlichen Anforderungen genügt.  
 
Nach vielzähligen Abstimmungen wurde im Dezember 2008 eine Planung vorgelegt, die 
innerhalb der Stadtverwaltung konsensfähig erscheint (s. Anlage 1 a). Diese Planungen 
wurden in der Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen am 02.02.2009 vorgestellt 
(Vorlage Nr.: 0320/2009). Zwischenzeitlich fanden weitere Detailabstimmungen statt. Der 
aktuelle Plan aus Juni 2009 liegt der Vorlage als Anlage 1 b bei. Der Betreiber ist zurzeit 
dabei, einen modifizierten Antrag zu erstellen. Es ist davon auszugehen, dass die Unterla-
gen im dritten oder vierten Quartal diesen Jahres bei der Verwaltung eingehen. Sobald 
dies der Fall ist, werden alle Betroffenen, z.B. die Naturschutzverbände und die Träger 
öffentlicher Belange, beteiligt. Im Anschluss wird die Stadt Köln, Umwelt- und Verbrau-
cherschutzamt (Abteilung Immissionsschutz, Wasser und Abfall) als Planfeststellungsbe-
hörde über den modifizierten Antrag entscheiden.  
 
2. Geplante Lage des Badestrandes  
 
Die Erweiterungsplanung berücksichtigt den politischen Willen, im Abgrabungsbereich ei-
nen Badestrand anzulegen. Gegenstand des wasserrechtlichen Zulassungsverfahrens 
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wird die Ufergestaltung mit einer Böschungsneigung von 1:10 sein. Alle nutzungsbezoge-
nen Regelungen zum Badestrand einschließlich der erforderlichen Infrastruktur werden im 
Rahmen eines Bebauungsplanes getroffen, - s. Punkt II dieser Vorlage -.  
 
Der Badestrand ist im Norden der Abgrabung geplant. Hierfür sind landschafts- und natur-
schutzrechtliche aber auch anlagenbezogene und zulassungsrechtliche Gesichtspunkte 
entscheidend. Zusammengefasst lassen sie sich wie folgt beschreiben:  
 
1. Der südliche Rand des geplanten Abgrabungsbereiches grenzt im Westen an das Na-
turschutzgebiet Meschenich, im Osten an das Naturschutzgebiet Vogelacker an. Für beide 
Schutzgebiete gibt es u.a. Nachweise über stabile Amphibienpopulationen (u. a. streng 
geschützte Arten).  
 
Die im Süden angrenzende ehemalige Kiesabgrabung „Alberty“ wird zurzeit gerade verfüllt 
und zu Naturschutzzwecken hergerichtet (s. Punkt 2). Damit ist der gesamte südlich der 
Erweiterungsplanung liegende Raum aus Naturschutzsicht als sehr sensibel zu betrachten 
und als Verbindungskorridor unbedingt zu erhalten. In der stadtintern abgestimmten Erwei-
terungsplanung sind am Südufer ausgedehnte Flachwasserzonen mit einzelnen Kiesinseln 
vorgesehen, die die bereits vorhandenen Strukturen ergänzen.  

 
2. Im Süden der Abgrabung finden derzeit Rekultivierungsmaßnahmen statt. Die Maß-
nahmen sind weitgehend umgesetzt. Mit der Beendigung ist in 2010 zu rechnen. Die ca. 
8,5 ha große Rekultivierungsfläche wird als Extensivwiesenfläche mit einzelnen Gehölz-
pflanzungen hergestellt sowie mit der Anlage zweier Trockenbiotope und weiteren Struk-
turelementen angereichert. Eine Badenutzung mit der entsprechend notwendigen Infra-
struktur würde diesem Rekultivierungsziel vollständig entgegenlaufen und stellt eine Ge-
fahr für die umliegenden, bereits zum jetzigen Zeitpunkt hochwertigen Naturschutzflächen 
dar.  
 
3. Im Zuge der Rekultivierung der vorgenannten Altabgrabung Alberty befinden sich im 
Süden angeschüttete Böden. Erfahrungsgemäß sind die Herstellungskosten für standsi-
chere Badestrände in derartigen Anschüttungsbereichen immens hoch und unwirtschaft-
lich. Im Norden dagegen sind alle Optionen vorhanden, den Badestrand im anstehenden 
Material zu errichten. 
 
Außerdem bedürften die bereits ausgeführten Rekultivierungen einer grundlegenden Neu-
gestaltung. Derzeitige Investitionen würden sich als Fehlinvestitionen erweisen. 
 
4. Der Badestrand ist südexponiert geplant und soll insbesondere eine stadtteilbezogene 
Aufwertung bewirken (s. auch II. B-Planverfahren). Darüber hinaus existiert der verbindli-
che Planfeststellungsbeschluss von 2000, der eine Badenutzung im Süden der Abgrabung 
u. a. auch aufgrund der hohen naturschutzfachlichen Wertigkeit nicht vorsieht. 
 
 
II. Bebauungsplanverfahren 
 
Das laufende Planfeststellungsverfahren nach § 31 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hat 
eine umfassende formelle Konzentrationswirkung für den geplanten Ausbau eines Gewäs-
sers, d.h. es regelt hier die Auskiesung und die Rekultivierung und ersetzt andere behörd-
liche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder Zustimmungen und garantiert so-
mit eine zu anderen Planungsvorgaben widerspruchsfreie Planung. Das Planfeststellungs-
verfahren ist vorrangig, konzentriert sich jedoch nur auf Regelungserfordernisse des Was-
serhaushaltgesetzes (WHG).  
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Erst nach Abschluss dieses Verfahrens besteht die Möglichkeit nachfolgende Nutzungs-
vorstellungen durch Planungsrecht d.h. den Bebauungsplan zu konkretisieren. 
Das heißt erst nach einem Planfeststellungsbeschluss und der Klarheit über Wasserlinien, 
Böschungsgestaltung und -neigung, Auskiesungszeiten, Verfüllung und Rekultivierung etc. 
kann der Bebauungsplan die Zielvorstellung der späteren Nutzung konkretisieren.  
 
Aus diesem Grunde ist der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens abzuwarten. 
Die Ziele und Inhalte der beabsichtigten Planfeststellung werden den Gremien des Rates 
rechtzeitig vorgestellt. 
  
Die Zielvorstellungen aller am Planungsprozess Beteiligten sollten jedoch frühzeitig Be-
rücksichtigung finden, auch wenn sie teilweise noch nicht umgesetzt werden können. 
 
Aus diesem Grunde wurde aufgrund einer verwaltungsintern abgestimmten Freiflächen-
konzeption mit dem Antragsteller des Planfeststellungsverfahrens die spätere Badenut-
zungsmöglichkeit auf der Nordseite und in längeren Verhandlungen die flachen Bö-
schungsneigungen hierzu festgelegt. 
 
Grundziel der Freiflächenkonzeption ist es, den Süden des Sees als verbindendes Ele-
ment zwischen dem Naturschutzgebiet NSG 6 „Kiesgruben Meschenich“ und NSG 7„Am 
Vogelacker“ naturnah und unter Aspekten des Naturschutzes als beruhigte Zone zu entwi-
ckeln. Die Nordseite soll der Freizeit und Erholung dienen und somit auch durch Fuß- und 
Radwegeverbindungen zwischen Meschenich und Immendorf für die aktive Erholung ent-
wickelt werden. Hier soll in Südausrichtung auch der Badebetrieb mit Parkplätzen entste-
hen. Eine ÖPNV-Anbindung zwischen Meschenich und Immendorf besteht bereits. Die 
Zaunhofstraße als Erschließungsverbindung muss jedoch mit Fuß- und Radweg ausge-
baut und jeweils in Immendorf an die BAB A 555 aber insbesondere in Meschenich an die 
Brühler Str. problemfrei und leistungsfähig angebunden werden. Der Badesee soll in erster 
Linie der Bevölkerung im Kölner Süden dienen. Ein übermäßiger überregionaler Betrieb ist 
durch eine Besucherverteilung zum neuen Badesee in Wesseling hin und zu den Bade-
seen der Ville nicht zu befürchten. 
 
Während der Auskiesungsbetrieb die Voraussetzungen für einen Badestrand auf der 
Nordseite und damit für die Stadt kostenfrei direkt einplanen kann, besteht auf der Südsei-
te nach einer bereits erfolgten Auskiesung, Teilverfüllung und Rekultivierung die Notwen-
digkeit eines erneuten kostenintensiven umweltrelevanten Eingriffs und Aushubs über und 
unter Wasser zur Herstellung der erforderlichen Böschungsneigungen, die auch seitens 
der Stadtplanung nicht mitgetragen werden. 
 
Die Entwicklung eines Badesees auf der Südseite an der L 150 scheidet aus. 
 
Sollte ein B-Plan-Verfahren in diesem Bereich umgesetzt werden, so ist darauf hinzuwei-
sen, dass der Geltungsbereich des Landschaftsplanes neu festzulegen ist. Seitens der 
Unteren Landschaftsbehörde ist für den Badestrand und die Parkplätze keine Unter-
schutzstellung erforderlich. 
 
III. Regionale 2010 – RegioGrün – Freiraumkorridor „Die Rheinischen Gärten“, Pro-
jekt „Kiesabbau Meschenich – Keldenich“ 
 
Problemstellung 
Aufbauend auf dem Gesamtkonzept RegioGrün hat das Büro WGF Landschaft aus Nürn-
berg seit Juli 2007 die Fortführung und Detaillierung für einen Teilbereich des Süd-
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Korridors („Die Rheinischen Gärten“) in Form eines weiterführenden Entwicklungskonzep-
tes erarbeitet.  
 
Ziel dieses Rahmenkonzeptes ist die Formulierung einer klaren konzeptionell-planerischen 
Vorgabe für die Zeit nach den Kiesabbauaktivitäten. Es werden Räume für die Funktionen 
Erholung und Naturschutz definiert sowie neue Wegeverbindungen ausgewiesen. 
 
Der Vertiefungsbereich erstreckt sich von Meschenich/Immendorf auf Kölner Stadtgebiet 
über den Freiraumkorridor zwischen Wesseling und Brühl bis zur südlichen Stadtgrenze 
von Wesseling bei Bornheim-Sechtem. Das Konzept ist abgeschlossen und liegt als Be-
richt mit Plänen und Maßnahmenvorschlägen vor. 
 
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Kiesabgrabungen im Bereich von Köln-
Meschenich, Brühl und Wesseling. In diesem Bereich wird seit 70 Jahren Kies abgegra-
ben. Einige der ersten Kiesgruben sind bereits als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Wei-
tere Gruben werden derzeit rekultiviert und einige Kiesabgrabungen werden aktiv betrie-
ben.  
 
Dieser Bereich ist von großer Bedeutung für die Freiraumentwicklung, da er zwischen den 
Siedlungsgebieten und den Verkehrsachsen den einzigen Freiraum für die Naherholung 
und den Landschaftsschutz darstellt. Das besondere Problem bei der Durchsetzung von 
gemeinsamen Planungszielen ist jedoch, dass die vielen Kiesgruben aus unterschiedli-
chen Genehmigungsverfahren entstanden sind. Planfeststellungsbeschlüsse gibt es nur 
für die neueren Abgrabungen. 
 
Konzept 
 
Nach einer Bestandsaufnahme und der Analyse der Unterlagen wurde ein Konzept für die 
kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung erarbeitet. 
 
Das Gesamtkonzept formulierte in Fortentwicklung der für RegioGrün – „Die Rheinischen 
Gärten“ benannten Ziele die Vorstellung, dass als konsequente Folge der bisherigen Ab-
bau- und Rekultivierungsaktivitäten mittelfristig folgendes Bild einer neuen Kiesabbau-
Folgelandschaft entstehen sollte.  
 
Grundidee war es, an den nördlichen und südlichen Enden gut ausgestattete und leis-
tungsfähige Bade- und Freizeitseen zu entwickeln, die in der Lage sein sollten, den enor-
men Erholungsdruck auf die bereits heute naturschutzfachlich wertvollen Bereiche in der 
Mittelzone aufzufangen. Im mittleren Abschnitt sollte der landschaftlichen Entwicklung der 
Vorrang eingeräumt werden.  
 
Bei Immendorf sollte eine Wasserfläche, großzügig mit Liege -und Grünflächen ausgestat-
tet, für eine intensive überregionale Freizeit- und Erholungsnutzung entstehen. In dem 
Seengebiet von Meschenich bis Berzdorf dagegen sollte der Sukzession Raum gegeben 
werden, so dass sich nach und nach Gehölzflächen, extensiv genutzte Wiesenflächen und 
Feuchtgebiete ausbilden können, die von der Route nur gequert, aber nicht weiter er-
schlossen werden. Auf der Höhe von Keldenich entsteht in Teilbereichen der Abgrabungs-
fläche ein lokaler Erholungsschwerpunkt, der mit geeigneter Infrastruktur und ausreichend 
Liegewiesen und Grünflächen ausgestattet ist.  
 
Weitere Attraktionen sollte der Erholungsschwerpunkt im Süden durch die unmittelbare 
Nachbarschaft zu den Schlössern Brühl und Falkenlust und zum Entenfangschlösschen 
mit Parkanlage erhalten. Der historische Entenfang war Teil des gestalteten östlichen Kor-
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ridorrandes, der sich von Wesseling über Keldenich bis nach Urfeld zieht. Er soll im Um-
feld aufgewertet werden. Ein neuer Aussichtspunkt soll Ausblicke sowohl auf die Natur-
landschaft des Entenfangs als auch auf die durch großmaßstäbliche Industrie geprägte 
Stadtlandschaft von Wesseling ermöglichen.  
 
Das Konzept sollte durch Wegeverbindungen sowie durch Grün -und Freiraumelemente 
ergänzt werden. Das Wegekonzept sah nur in geringen Teilen eine Neuanlage bzw. den 
Ausbau von Wegen vor. Überwiegend sollen vorhandene zumeist asphaltierte Verbindun-
gen genutzt werden. Die Beschilderung der Routen sollte grundsätzlich entsprechend den 
Vorgaben RegioGrün ausgeführt werden.  
 
Mit dem gesamträumlichen Konzept, das über die Gemarkungsgrenzen und die Grenzen 
der Einzelvorhaben hinaus ging, sollte aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten und 
Chancen zur Entwicklung einer konsistenten Kiesfolgelandschaft bestehen.  
 
Dieses Konzept war informell angelegt, d.h. es besitzt keine Rechtsbindung. Dennoch 
kann es den drei beteiligten Städten und den für die Genehmigung zuständigen Behörden 
eine wichtige Arbeitsgrundlage sein. Den interessierten Firmen sollte es Orientierung bie-
ten, ebenso der Landwirtschaft und den Verbänden, nicht zuletzt auch einer interessierten 
Öffentlichkeit. 
 
Leider zeigte sich, dass die beauftragte konzeptionelle Planung für den Bereich Mesche-
nich/Immendorf nicht mit den bestehenden rechtlichen und gesamtplanerischen Vorgaben 
in Übereinstimmung zu bringen war (s. auch nächster Punkt „Weiteres Verfahren“). 
 
Weiteres Verfahren 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Brühl und der Stadt Wesseling hat im 
Sommer 2008 das Rahmenkonzept zustimmend zur Kenntnis genommen und die Verwal-
tung mit ihrer weiteren Verfolgung beauftragt.  
 
In Köln ist dieser Beschluss aufgrund der bereits aufgeführten Sachzwänge durch die pla-
nerischen Grundlagen noch nicht gefasst worden.  
 
Entscheidender Unterschied zwischen den gutachterlichen Hinweisen und den planeri-
schen Grundlagen war die Tatsache, dass der Gutachter für die Entwicklung des Bade-
sees auf Kölner Stadtgebiet folgende Vorgabe formuliert hatte: 
 
„Der noch laufende Abbau zwischen Meschenich und Immendorf erlaubt die Ausbildung 
einer großen zusammenhängenden Wasserfläche, die in Teilen auch für eine Badenut-
zung erschlossen werden kann. 
 
Aufgrund der Verkehrsgunst mit der Lage zwischen übergeordneten Straßen, wie der BAB 
A 555 im Osten und der vorgesehenen Umgehungsstraße B 51n um Meschenich im Wes-
ten, lässt sich über die Verbindungsspange der L 150 und dem bestehenden Anschluss-
knoten mit der L 182 ein regionaler Erholungs- und Badeschwerpunkt im Süden Kölns er-
schließen, ohne dass Wohngebiete belastet werden. Eine größere Zahl von Stellplätzen 
kann in einem Waldgürtel entlang der Kerkrader Straße untergebracht werden, welcher 
teilweise schon im Aufbau begriffen ist und die naturnahen Bereiche des Naturschutzge-
bietes zu einem geschlossenen Waldgürtel im Süden von Meschenich und Immendorf zu-
sammenfasst . 
 
Am Süd- und Westufer des neuen „Nordsees“ könnte eine Badezone mit Spiel- und Liege-
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flächen entstehen. Die übrigen, bereits in Teilen rekultivierten Flächen verbleiben für eine 
landschaftliche Entwicklung.“ 
 
Da das freiraumplanerische Konzept jedoch frei von Sachzwängen entwickelt wurde, ste-
hen diese Aussagen für den Bereich des Abgrabungsschwerpunktes Mesche-
nich/Immendorf im Widerspruch zu den bestehenden Vorgaben der Raumanalyse, des 
Flächennutzungsplans und Landschaftsplans sowie insbesondere des geltenden Planfest-
stellungsbeschlusses von 2000. 
 
Das Verfahren des Regionale-Projekts sah zunächst ein mehrstufiges Werkstattverfahren 
vor, um eine konsensfähige Lösung hinsichtlich der späteren Erholungsnutzung zu finden. 
Am Ende des Verfahrens sollte ein konkretes, mit den planerischen Grundlagen abge-
stimmtes Ergebnis stehen, eine Art Machbarkeitsstudie mit klar definierten räumlich, funk-
tional und gestalterischen Grundaussagen, welche im Anschluss in einem formalen 
Rechtsverfahren (B-Plan) weiterentwickelt werden könnten.  
 
Bei der verwaltungsinternen Abstimmung zur Vorbereitung dieses Werkstattverfahren 
stellte sich jedoch heraus, dass neben den widersprechenden planerischen Grundlagen 
darüber hinaus auch die Konsensbemühungen zum laufenden Planfeststellungsverfahren 
zwecks Ausweitung der bisher genehmigten Auskiesung schon soweit gediehen sind, 
dass die Durchführung einer Werkstatt nicht mehr zielführend ist. Die Verwaltung hat des-
halb von der Durchführung einer Werkstatt Abstand genommen. 

Stattdessen wird der Schwerpunkt des Regionale 2010 Projektes nun auf die Schaffung 
einer durchgängigen und der Erholungsnutzung gerecht werdenden Wegeverbindung vom 
Äußeren Grüngürtel bis zur südlichen Stadtgrenze gelegt. Die Verwaltung wird den Gre-
mien des Rates nach Fertigstellung der Planung eine entsprechende Beschlussvorlage 
vorlegen.  

Insgesamt sind für dieses Vorhaben 550.000 € im Haushalt eingestellt. Das Projekt ist Teil 
des Gesamtprojektes RegioGrün und wird mit EU-Mitteln kofinanziert. 
 
 
Beantwortung der Anfragen 
 
1. Anfrage von RM Waschek zu TOP 18.1 Kiesgrube in Meschenich – B-Plan-
Aufstellung in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vom 24.06.08 
 
„RM Waschek spricht die B-Plan-Aufstellung im Bereich Kiesgrube in Meschenich an. Hier 
sollte möglicherweise eine Bademöglichkeit eingerichtet werden. Nunmehr habe er aus 
dem Bereich der Regionale erfahren, dass in diesem Bereich eine Verbindung nach dem 
Erftkreis übergehen soll. Er bittet um Auskunft, ob diese Planung bestehe, wie sie ggf. 
aussehe und ob sie in einem Ausschuss vorgestellt worden sei.“ 
 

Das im Rahmen des Projektes RegioGrün erarbeitete Konzept wurde auf der 
Grundlage einer Bestandserfassung gemeinsam mit den angrenzende Städten 
Wesseling und Brühl erarbeitet. Es muss deutlich hervorgehoben werden, dass es 
sich hierbei um ein informelles Konzept handelt, das wohl in gewissem Maße vor-
handene planungsrechtliche Vorgaben berücksichtigt, jedoch keinen Abgleich mit 
diesen vollzieht. Dieser Schritt muss noch erfolgen. 
 
In den og. Ausführungen werden für den Bereich des Meschenicher Sees zunächst 
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der Stand des Planfeststellungsverfahrens und des Bauleitplanverfahrens aufge-
führt, um abschließend den Stand der Regionale 2010 Überlegungen darzustellen. 

 
 
2. Sachstandsanfrage des RM Waschek – Kiesgrube Meschenich in der Sitzung des 
Liegenschaftsausschusses vom 19.03.2009 
 
„RM Waschek erklärt, dass der Auskieser Grundstücke außerhalb des Planfeststellungs-
gebietes im Eigentum hat und erkundigt sich nach der Möglichkeit der Stadt, mit ihm diese 
gegen innerhalb des Planfeststellungsgebietes liegende Flächen der Stadt zu tauschen. 
 
Ferner sei im Rahmen der politischen Diskussion eine Bademöglichkeit im Süden kommu-
niziert worden. Nach seinem Kenntnisstand soll dies aber nun im Norden angelegt wer-
den. Er bitte um einen Sachstandsbericht. 
 

Der oben aufgeführte Sachstandsbericht erläutert eingehend die Gründe für die 
Ausweisung des künftigen Badestrandes im nördlichen Teil des Gewässers. 

 
Zum Schluss bittet er um Klärung, ob die Kiesgrube Meschenich noch in der Regionale 
2010 enthalten ist. 
 

Der gesamte Freiraumkorridor von Köln bis nach Bonn ist Teil des RegioGrün Kon-
zeptes. Im Rahmen der Präsentation zur Regionale 2010 wird der Bereich der 
Kiesgrube Meschenich jedoch nicht eingehender betrachtet. Der Schwerpunkt der 
Umsetzung liegt auf der Schaffung einer durchgängigen Fuß- und Radwegeverbin-
dung zwischen dem Äußeren Grüngürtel und der südlichen Stadtgrenze. 

 
3. Gemeinsame Anfrage der SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Ausschuss Umwelt, Gesundheit und Grün vom 18.06.2009 
 
„Vor diesem Hintergrund bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. Ist das Regionaleprojekt „Die Rheinischen Gärten“ als Förderprojekt der Regionale 
2010 angemeldet? Wenn nein warum nicht? 
 

Das Projekt „Die Rheinischen Gärten“ ist weiterhin Teil des Regionale 2010 
Projektes RegioGrün. 

 
2. Warum ist der einstimmige Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur un-

verzüglichen Aufstellung eines Bebauungsplans für den Abgrabungsschwerpunkt 
Meschenich vom 10.04.2008 noch immer nicht umgesetzt? 

 
Erst nach Abschluss des laufenden Planfeststellungsverfahrens besteht die 
Möglichkeit nachfolgende Nutzungsvorstellungen durch Planungsrecht d.h. 
den Bebauungsplan zu konkretisieren. 

 
3. Wie ist der aktuelle Sachstand um die Durchführung des vorgenannten Werkstatt-

verfahrens? 
 

Bei der verwaltungsinternen Abstimmung zur Vorbereitung des Werkstattver-
fahrens zeigte sich, dass die Konsensbemühungen zum laufenden Planfest-
stellungsverfahren zwecks Ausweitung der bisher genehmigten Auskiesung 
schon soweit gediehen sind, dass die Durchführung einer Werkstatt nicht 
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mehr erforderlich ist. Die Verwaltung hat deshalb von der Durchführung einer 
Werkstatt Abstand genommen. 

4. Ist die im Rahmen des räumlichen Planfeststellungsverfahrens erforderliche Stel-
lungnahme der Stadt Köln bereits an die Bezirksregierung abgegeben worden? 
Welche Ausschüsse wurden hierüber in Kenntnis gesetzt? Warum ist der Stadtent-
wicklungsausschuss bzw. der Ausschuss Umwelt, Gesundheit und Grün nicht ein-
gebunden worden? 

 
Es handelt sich hier um ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren 
nach den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes, das nicht von der Be-
zirksregierung durchgeführt wird, sondern von der Stadt Köln als zuständiger 
Wasser- und Abgrabungsbehörde. Insofern wird keine Stellungnahme, wie 
sie z.B. in straßenrechtlichen Verfahren der Bezirksregierung zu erstellen ist, 
gefertigt. Wenn der modifizierte Erweiterungsantrag für die Abgrabung vor-
liegt, erfolgt eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und anderer Be-
troffener z.B. der Grundstückseigentümer, anschließend findet die Abwägung 
statt und der Planfeststellungsbescheid wird gefertigt. Die Erstellung des 
Planfeststellungsbescheides ist ein einfaches  Geschäft der laufenden Ver-
waltung. 

 
4. Anfrage von RM Bacher im Ausschuss Umwelt, Gesundheit und Grün vom 
18.06.2009 
„RM Bacher fragt, welche Zuschussmittel der Stadt Köln verloren gingen, wenn das Regi-
onale-Projekt nicht durchgeführt werde.“ 
 

Das Regionale Projekt RegioGrün wird weiterverfolgt. Insofern gehen die vorgese-
henen Zuschussmittel nicht verloren. 

 
5. Dringlichkeitsantrag der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 22.06.2009 
„Die Verwaltung (Grünflächenamt, Stadtplanungsamt und Umweltamt) wird gebeten, der 
Bezirksvertretung Rodenkirchen einen ausführlichen Bericht mit Zeit-, Maßnahmen- und 
Finanzierungsplan in der Sitzung vom 31.08.2009 zu geben und die Mitteilung 2243/2009 
zu diesem Punkt zu erläutern.“ 
 

Der ausführliche Bericht ist dieser Stellungnahme vorangestellt. 
 
 
 
gez. Streitberger 
 


